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1 Einführung in das Akkreditierungsverfahren 

Die Akkreditierung von Bachelor- und Master-Studiengängen wird in den „Län-

dergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 

Masterstudiengängen“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

10.10.2003 i. d. F. vom 04.02.2010) verbindlich vorgeschrieben und in den 

einzelnen Hochschulgesetzen der Länder auf unterschiedliche Weise als Vor-

aussetzung für die staatliche Genehmigung eingefordert. 

Die Begutachtung des Studiengangs durch die Gutachtergruppe und die Ak-

kreditierungsentscheidung der Akkreditierungskommission der Akkreditie-

rungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales (AHPGS) orientiert sich an 

den vom Akkreditierungsrat in den „Regeln für die Akkreditierung von Studien-

gängen und für die Systemakkreditierung” (beschlossen am 08.12.2009 

i. d. F. vom 20.02.2013, Drs. AR 20/2013) vorgegebenen Kriterien. Von Be-

deutung ist dabei, ob der zu akkreditierende Studiengang ein schlüssiges und 

kohärentes Bild im Hinblick auf gesetzte und zu erreichende Ziele ergibt. 

Die Durchführung des Akkreditierungsverfahrens erfolgt in drei Schritten: 

I. Antragstellung durch die Hochschule 

Die Geschäftsstelle prüft den von der Hochschule eingereichten Akkreditie-

rungsantrag und die entsprechenden Anlagen auf Vollständigkeit und bezogen 

auf die Erfüllung der Kriterien des Akkreditierungsrates und der Vorgaben der 

Kultusministerkonferenz. Sie erstellt dazu eine zusammenfassende Darstellung 

des Sachstands (siehe 2.1 bis 2.4), die von der Hochschule geprüft und frei-

gegeben und zusammen mit allen Unterlagen der Gutachtergruppe zur Verfü-

gung gestellt wird. 

II. Vor-Ort-Begutachtung (Peer-Review) 

Die Vor-Ort-Begutachtung umfasst Gespräche mit der Hochschulleitung, den 

Dekanen, den Programmverantwortlichen und den Studierenden. Sie liefert der 

Gutachtergruppe über die schriftlichen Unterlagen hinausgehende Hinweise 

zum Studiengang. Aufgabe der Gutachterinnen und Gutachter im Rahmen der 

Vor-Ort-Begutachtung ist die Überprüfung und Beurteilung der Kriterien des 

Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen. Die Gutach-

tergruppe erstellt nach der Vor-Ort-Begutachtung auf Basis der Analyse des 

Antrags und der eingereichten Unterlagen sowie der Ergebnisse der Vor-Ort-

Begutachtung das Gutachten (siehe 3). Das Gutachten geht der Hochschule 
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ohne Beschlussempfehlung (siehe 3.4) zur Stellungnahme zu. Zusammen mit 

allen von der Hochschule eingereichten Unterlagen dient das Gutachten als 

Grundlage für die Akkreditierungsentscheidung der Akkreditierungskommission 

(siehe 4). 

III. Beschlussfassung der Akkreditierungskommission der AHPGS 

Die Beschlussfassung der Akkreditierungskommission erfolgt auf Basis der von 

der Hochschule eingereichten Unterlagen, der von der Geschäftsstelle erstell-

ten zusammenfassenden Darstellung des Sachstandes zur Vor-Ort-

Begutachtung, dem abgestimmten Gutachtervotum und unter Berücksichti-

gung der von der Hochschule nachgereichten Unterlagen und der Stellung-

nahme zum sachlichen Teil des Gutachtens.  

Nach der Beschlussfassung der Akkreditierungskommission wird der Bewer-

tungsbericht, der den von der Hochschule freigegebenen Sachstand zum Zeit-

punkt der Vor-Ort-Begutachtung, das Gutachten und den Beschluss der Ak-

kreditierungskommission enthält, gemäß den „Regeln für die Akkreditierung 

von Studiengängen und für die Systemakkreditierung” (beschlossen am 

08.12.2009 i. d. F. vom 20.02.2013, Drs. AR 20/2013) veröffentlicht.  
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2 Sachstand zur Vor-Ort-Begutachtung 

2.1 Verfahrensbezogene Unterlagen 

Der Antrag der MSH Medical School Hamburg GmbH - University of Applied 

Sciences and Medical University auf Akkreditierung des konsekutiven Master-

Studiengangs „Coaching und Systementwicklung” wurde am 20.02.2015 

zusammen mit dem Antrag auf Akkreditierung des konsekutiven Master-

Studiengangs „Intermediale Kunsttherapie“ bei der AHPGS eingereicht. Am 

08.07.2014 wurde zwischen der MSH Medical School Hamburg GmbH und 

der AHPGS der Akkreditierungsvertrag geschlossen. 

Am 20.03.15 hat die AHPGS der MSH Medical School Hamburg offene Fragen 

bezogen auf den Antrag auf Akkreditierung des eingereichten Master-

Studiengangs „Coaching und Systementwicklung” mit der Bitte um Beantwor-

tung zugeschickt. Am 28.04.2015 sind die Antworten auf die offenen Fragen 

(AoF) bei der AHPGS eingetroffen. 

Die Freigabe der zusammenfassenden Darstellung des Sachstandes durch die 

Hochschule erfolgte am 27.05.1015.  

Neben dem Antrag auf Akkreditierung des Master-Studiengangs „Coaching 

und Systementwicklung”, den offenen Fragen mit den Antworten finden sich 

folgende Anlagen: 

Anlage 01 Ordnungen  

- Studiengangsspezifische  Prüfungsordnung  

- Studienordnung 

- Zulassungs- und Auswahlordnung 

- Rahmenprüfungsordnung 

- Berufungsordnung 

- Grundordnung 

- Diploma Supplement in Englisch 

Anlage 02 Studienablaufplan Voll- und Teilzeitmodell

Anlage 03 Modulhandbuch des Master-Studienganges „Coaching und Syste-

mentwicklung“ Voll- und Teilzeitmodell 

Anlage 04 Konzept Blended Learning

Anlage 05 Konzept Career Center
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Anlage 06 Forschungskonzept (nur digital)

Anlage 07 Qualitätssicherungskonzept

Anlage 08 Gleichstellungskonzept

Anlage 09 Mustervertrag Professoren

Anlage 10 Konzept zur räumlichen und sächlichen Ausstattung 

Anlage 11 Bibliothekskonzept

Anlage 12 Gesellschaftsvertrag

Anlage 13 Konzept zur Mitarbeiterfortbildung 2014 /2015 

Anlage 14 Dozenten im Masterstudiengang „Coaching und Systementwicklung“

Anlage 15 Aktuelle Berufsfeldanalyse Coaching

Anlage 16 Abkürzungsverzeichnis

Der Sachstand zur Vor-Ort-Begutachtung, das Gutachten sowie die Beschluss-

fassung der Akkreditierungskommission bilden die Grundlage für den Bewer-

tungsbericht. 

2.2 Studiengangskonzept 

2.2.1 Strukturdaten des Studiengangs 

Hochschule MSH Medical School Hamburg GmbH - University of 

Applied Sciences and Medical University 

Fakultät Gesundheit

Studiengangstitel „Coaching und Systementwicklung” 

Abschlussgrad Master of Arts (M.A.)

Art des Studiums Vollzeit und Teilzeit

Organisationsstruktur Vollzeit: Lehrveranstaltungen im Umfang von 24 Wo-

chenstunden 

Teilzeit: sechs Blockwochenenden pro Semester? 

jeweils von Freitag bis Sonntag  

Regelstudienzeit 4 Semester in Vollzeit, 6 Semester in Teilzeit 

Credit Points (CP) nach 120 CP
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dem European Credit 

Transfer System (ECTS) 

Stunden/CP 30 Stunden/CP

Workload Teilzeit Gesamt:

Kontaktzeiten: 

Selbststudium: 

3.600 Stunden

1.060 Stunden 

2.540 Stunden 

Workload Vollzeit

 

Gesamt:

Kontaktzeiten: 

Selbststudium: 

3.600 Stunden

1.548 Stunden 

2.052 Stunden 

CP für die Abschlussarbeit 20 CP

erstmaliger Beginn des 

Studiengangs 

Wintersemester 2015 / 2016

Zulassungszeitpunkt jeweils zum Wintersemester

Anzahl der Studienplätze jeweils 30 pro Variante

besondere Zulassungs-

voraussetzungen 

- Erster akademischer Abschluss mit mindesten 180 

CP in Psychologie, Pädagogik/ Erziehungswissen-

schaft, Betriebswirtschaftslehre, Kulturwissen-

schaften und Nachbardisziplinen sowie Kunst, Mu-

sik oder Design (Diplom- oder Bachelor-Abschluss) 

oder staatlich anerkannte Bachelor-Abschlüsse in 

Künstlerischen Studiengängen. 

- Künstlerische Eignung 

Studiengebühren Vollzeit: 450 € pro Monat (gesamt 10.800 €) 

Teilzeit: 395 € pro Monat (gesamt 14.220 €) 

Tabelle 1: Strukturdaten des Studiengangs 

Antragstellerin ist die MSH Medical School Hamburg, eine private, staatlich 

anerkannte Hochschule in der Freien und Hansestadt Hamburg mit Sitz in der 

Hafencity. Die Hochschule bietet an ihren beiden Fakultäten, der Fakultät Ge-

sundheit und der Fakultät Humanwissenschaften derzeit elf Bachelor- und vier 

Master-Studiengänge an. An der Fakultät Gesundheit studieren aktuell 575 

Studierende in zehn Bachelor-und zwei Master-Studiengängen. Die Fakultät 

Gesundheit der MSH Medical School Hamburg hat den Status einer Fachhoch-

schule und zeichnet sich durch einen hohen Praxisbezug aus. Innerhalb der 

Fakultät Gesundheit hat sich das Department Kunst, Gesellschaft und Ge-

sundheit dem Leitgedanken verpflichtet, dass die Künste wesentliche Bestand-
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teile des sozialen Zusammenlebens sind. Der eigereichte Master-Studiengang 

„Coaching und Systementwicklung“ ist in diesem Department angesiedelt. 

Bei dem konsekutiven Master-Studiengang „Coaching und Systementwick-

lung" handelt es sich um einen auf vier Semester Regelstudienzeit angelegten 

Vollzeit-Studiengang bzw. einen auf sechs Semester Regelstudienzeit angeleg-

ten Teilzeit-Studiengang. Für den Studiengang werden gemäß dem European 

Credit Transfer System (ECTS; Credits, CP) insgesamt 120 Credits vergeben. 

Der konsekutive Master-Studiengang ist das neukonzipierte Nachfolgemodell 

eines gleichnamigen weiterbildenden berufsbegleitenden Modells. In den wei-

terbildenden Studiengang werden ab dem Wintersemester 2015/2016 keine 

Studierenden mehr aufgenommen.  

Der Studiengang wird mit einem Master of Arts (M.A.) abgeschlossen. Die 

Master-Urkunde und das Master-Zeugnis werden durch ein Diploma Supple-

ment ergänzt, welches Auskunft über das dem Abschluss zugrunde liegende 

Studium gibt (vgl. Anlage 1). 

2.2.2 Qualifikationsziele, Arbeitsmarkt und Berufschancen 

Das Master-Studium „Coaching und Systementwicklung“ soll Studierenden zu 

beraterischen Experten mit praktischer und wissenschaftlicher Kompetenz 

ausbilden. Laut Studienordnung werden durch den Studienabschluss „umfas-

sende Fähigkeiten und eingehende Kenntnisse in den Gebieten Coaching, Per-

sonal- und Organisationsentwicklung und Beratung nachgewiesen.“ (Studien-

ordnung, Anlage 1 § 4).  

Das klassische Coaching-Repertoire wird im Studiengang um den systemi-

schen und kunstorientierten Ansatz erweitert. Dabei wird Wert gelegt auf die 

Einbeziehung der verschiedenen künstlerischen Medien (Malerei, Tanz, Musik, 

Poesie) und deren intermediale Verknüpfungen, um von ihren Wechselwirkun-

gen zu profitieren. Der kunstorientierte Ansatz und damit die Entwicklung 

künstlerischer Denk- und Handlungsweisen sind laut Hochschule besonders 

geeignet, eine ressourcen- und lösungsorientierte Beratungspraxis zu berei-

chern, die auf die Förderung individueller Kompetenzen und organisationaler 

Ressourcen zielt. Dazu gehören ästhetische Wahrnehmung, non-lineares Den-

ken und Orientierung in offenen Systemen, entdeckendes Vorgehen, Kommu-

nikations- und Entscheidungsfähigkeit, Problemlösekompetenz oder die Fähig-

keit zum Krisen- und Konfliktmanagement. Dies sind Kompetenzen, die in fast 
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allen Management- und Führungssituationen, sozialen und organisationalen 

Prozessen als Schlüsselqualifikation erachtet werden, so die Hochschule. Die 

Hochschule sieht in dem vorliegenden Studiengang ein innovatives Konzept, 

dass akademisch gesehen ein Unikat darstellt, aber gerade wegen seines be-

sonderen Profils geeignet ist, die Anforderungen an ein berufliches Tätigkeits-

feld zu erfüllen. Definierten Berufsbilder, für diese beruflichen Tätigkeiten an 

der Schnittstelle von Kunst und Gesellschaft gibt es noch nicht.   

Coaching wird heute aber auf allen hierarchischen Ebenen nachgefragt; 

schwerpunktmäßig im gehobenen und mittleren Management. In fast allen 

größeren Unternehmen ist Coaching bereits ein fester Bestandteil der Perso-

nalentwicklung. Zunehmend wird Coaching auch von kleinen und mittelständi-

schen Unternehmen, öffentlichen Behörden, Bildungsträgern, Krankenhäusern, 

Schulen, Universitäten usw. nachgefragt, so die Hochschule.   

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über folgende zentrale Kompe-

tenzen: 

- die Ausbildung einer künstlerisch-ästhetischen Fachkompetenz zur Vorbe-

reitung auf die berufliche Praxis insbesondere hinsichtlich der Fähigkeit, in 

beraterischen Kontexten mit künstlerisch-ästhetischen Mitteln zu interve-

nieren, 

- die Ausbildung einer theoretischen Fachkompetenz, die fachwissenschaftli-

che Kenntnisse mit Erkenntnissen angrenzender Disziplinen, insbesondere 

der Arbeits- und Organisationspsychologie, der Medien- und Kulturwissen-

schaft, der Systemik, der Kommunikationswissenschaften und der Soziolo-

gie verknüpft und auf die berufliche Praxis bezieht, 

- die Ausbildung einer methodischen Kompetenz, die insbesondere lösungs-

orientierte und intermediale Ansätze künstlerischer Arbeit in Veränderungs-

prozessen umfasst,  

- die Ausbildung einer kommunikativen Handlungskompetenz, insbesondere 

hinsichtlich der Fähigkeit in interdisziplinären Teams zu arbeiten. 

Der aktuell schon angebotene und auslaufende weiterbildende Master-

Studiengang wird besonders nachgefragt von Absolvierenden des Bachelor-

Studiengangs „Expressive Arts in Social Transformation“ und von Bachelorab-
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solvierenden aus den Bereichen Psychologie, Betriebswirtschaft oder künstle-

risch- pädagogischer Studiengänge. 

2.2.3 Modularisierung und Prüfungssystem 

Der 120 Credits umfassende konsekutive Master-Studiengang „Coaching und 

Systementwicklung” ist modular aufgebaut. Insgesamt sind im Studiengang 

17 Module vorgesehen, die alle studiert werden müssen. Die Master-Arbeit 

umfasst 20 CP (15 CP Masterthesis, 5 CP Kolloquium). Pro Semester werden 

im Vollzeitstudiengang 30 Credits und pro Studienjahr 60 Credits und im Teil-

zeitmodell 20 Credits und pro Studienjahr 40 Credits erworben (Modulüber-

sicht Anlage 3, Studiengangsspezifische Prüfungsordnung § 6 Anlage 1). Alle 

Module werden innerhalb von zwei Semestern abgeschlossen. Ein Mobilitäts-

fenster ist laut Hochschule immer gegeben (AoF 3). 

Folgende Module werden angeboten: 

Nr. Modulbezeichnung Sem. 

Teilzeit 

Sem. 

Vollzeit 

CP

Allgemeine Fachkompetenz (15 CP)

M1 Einführung Kunst und Veränderung 1 1 5

M2 Beratungsgrundlage 1 und 2 1 und 2 10

Berufsübergreifende Handlungskompetenz (5 CP)

M3 Ästhetik 1 1 5

Spezifische Fachkompetenz (35 CP)

M4 Intermedialität 2 1 5

M5 Transformation in komplexen Systemen 2 und 3 2 und 3 10

M6 Transferkunst 4 und 5 3 5

M7 Coaching in Organisationen 4 und 5 3 und 4 15

Berufsfeldbezogene Handlungskompetenz (35)

M8 Persönlichkeit und Berufsrolle 1 und 2 1 und 2 5

M9 Berufliche Profilbildung 4 und 5 2 5

M10 Live-Coaching Einzel  3 2  5

M11 Live-Coaching Gruppe 5 3 5

M12 Künstlerisches Portfolio 1 und 2 1 und 2 5

M13 Supervision 3 und 4 2 und 3 5
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M14 Lerncoaching 3 und 4 2 und 3 5

Wissenschaftliche Kompetenz (30 CP)

M15 Wissenschaftstheorie und Methodologie 1 1 5

M16 Forschungskolloquium 5 4 5

M17 Masterarbeit mit Prüfungskolloquium 6 4 20

 Gesamt  120

Tabelle 2: Modulübersicht 

Im Modulhandbuch (Anlage 3) werden die Modultitel, die Modulgruppe, der 

Modulverantwortliche, der Angebotsturnus, die Dauer der Module, die Art und 

die Lage der Module im Studium sowie Inhalt und Gliederung der Lehrveran-

staltungen genannt. Es werden Angaben zu den Lernzielen und dem ange-

strebten Kompetenzerwerb gemacht. Darüber hinaus werden der Workload, 

die Kontaktzeit und das Selbststudium ausgewiesen. Außerdem beinhalten die 

Modulbeschreibungen die zu vergebenden ECTS, die Lernformen und die Prü-

fungsform.  

Die Module M1, M3, M8 und M15 können grundsätzlich auch von Studieren-

den des Master-Studiengangs „Intermediale Kunsttherapie“ belegt werden. Es 

handelt sich dabei um die Module wissenschaftlichen Arbeitens mit ihrem 

Schwerpunkt in qualitativer Sozialforschung (M15), um Module zur Beruflichen 

Profilbildung (M8) und um Module zur Einführung in den ästhetisch-

künstlerischen Ansatz (M1, M3) der beiden Master-Studiengänge. Alle Module 

werden in Gruppen mit maximal 30 Studierenden durchgeführt, so dass eine 

gemeinsame Veranstaltung nur bei kleineren Studiengruppen möglich ist (AoF 

5).  

Das Profil des Master-Studiengangs „Coaching und Systementwicklung“ be-

ruht auf fünf Kompetenzfeldern: Allgemeine Fachkompetenz, Berufsübergrei-

fende Handlungskompetenz, Spezifische Fachkompetenz, Berufsfeldbezogene 

Handlungskompetenz und Wissenschaftliche Kompetenz.  

Zum ersten Kompetenzfeld gehören die Module M1 „Einführung Kunst und 

Veränderung“ und M2 „Beratungsgrundlagen“. Das zweite Kompetenzfeld 

wird durch das Modul M3 „Ästhetik“ abgebildet. 



Sachstand zur Vor-Ort-Begutachtung 

 
13

Zum dritten Kompetenzfeld gehören die Module M4 „Intermedialität“, M5 

„Transformation in komplexen Systemen“, M6 „Transferkunst“ und M7 

„Coaching in Organisationen“.  

Zum vierten Kompetenzfeld zählen die Module M8 „Persönlichkeit und Berufs-

rolle“, M9 „Berufliche Profilbildung“, M10 „Live-Coaching Einzel“, M11 „Live-

Coaching Gruppe“, M12 „Künstlerisches Portfolio“, M13 „Supervision“ und 

M14 „Lerncoaching“.  

Das fünfte Kompetenzfeld umfasst die Module M15 „Wissenschaftstheorie 

und Methodologie“, M16 „Forschungskolloquium“ sowie M17 „Masterarbeit 

mit Prüfungskolloquium“. 

Praktische Studienleistungen werden parallel zu den Lehrveranstaltungen be-

gleitet und erstellt. Entsprechend der Regelung in § 7 der Studienordnung hat 

jeder Studierende 45 Stunden „Lerncoaching“ zu absolvieren, davon muss ein 

Prozess wenigstens 10 Sitzungen umfassen. Einer der Lerncoachingprozesse 

sollte ein Einzelcoaching, ein weiterer ein Teamcoaching sein. Weiterhin ist 

eine Supervision (Lehrcoaching) im Umfang von mindestens 35 Stunden, da-

von mindestens 15 Stunden in einem Einzelprozess vorgesehen. Beide Stu-

dienleistungen sind im Rahmen des Selbststudiums zu erbringen und durch 

eine entsprechende Dokumentation gegenüber der Hochschule nachzuweisen. 

Sowohl bei der Suche nach Klienten (Lerncoaching) als auch bei der Vermitt-

lung geeigneter Supervisoren/Lehrcoaches ist die Hochschule behilflich und 

berät die Studierenden. So können die Supervisionsstunden mit Lehrkräften 

der Hochschule vereinbart werden. Für die Supervisionsstunden entstehen 

zusätzliche Honorarkosten. Mit einer ganzen Reihe von Lehrcoachs aus dem 

Netzwerk der Hochschule gibt es eine Vereinbarung über einen „Studierenden-

Tarif“ von 50-80,- Euro (AoF 9). 

Bei der Künstlerischen Studioarbeit I und II (M12) soll eine selbstgewählte, 

intensive individuelle Auseinandersetzung mit einer oder mehreren Kunstdiszip-

linen erfolgen. „In der Studioarbeit I liegt der Schwerpunkt in der Aneignung 

handwerklichen Könnens durch eigene Erfahrung. In der Studioarbeit II soll 

darüber hinaus eine Auseinandersetzung mit Öffentlichkeit, also dem Nach-

Außen-Treten, Sich-Zeigen, stattfinden. Ein schriftlicher Projektvorschlag in 

Kurzfassung (Grundidee und Gestaltung, vorgesehene Zeitstruktur und -dauer) 

ist im Laufe des ersten (Studio I) bzw. zweiten Studienjahres (Studio II) bei der 

Praxisleitung einzureichen. Die Studienleitung genehmigt das Projekt bzw. die 



Sachstand zur Vor-Ort-Begutachtung 

 
14

Abänderungen desselben und ist für die Qualitätskontrolle zuständig“ (§ 7 

Studienordnung). 

Die Hochschule erläutert zudem, dass der Studiengang aus den Anforderungen 

der Praxis heraus entwickelt worden und berufsfeldbezogen ausgerichtet ist. 

Der überwiegende Teil der Lehrenden ist, so die Hochschule, in einem spezifi-

schen Praxisumfeld tätig. Sie berichten in der Lehre von ihren Berufserfahrun-

gen und diskutieren mit den Studierenden ihre aktuellen Praxisprojekte. Ein 

Praxisbezug ist grundsätzlich auch in Form von Exkursionen z.B. zu Fachta-

gungen möglich.  

Die eigene künstlerische Entwicklung ist laut Hochschule eine wesentliche 

Erfahrungsbasis für die ästhetisch-künstlerische Arbeit mit anderen Menschen. 

Deshalb sollen begleitend zur Studienzeit selbst gewählte, aktive individuelle 

Auseinandersetzungen mit einem oder mehreren künstlerischen Medien statt-

finden. Zur Unterstützung bietet die Hochschule eine „Künstlerische Supervisi-

on“ an, die mindestens einmal pro Semester vorgesehen ist. Im letzten Ab-

schnitt des Studiums soll die eigene künstlerische Entwicklung im Rahmen des 

Portfolio-Moduls (M12) sichtbar und öffentlich gezeigt werden. Die Studieren-

den sollen sich während des Studiums aktiv mit einem Konzept für ein eigenes 

Berufsprofil auseinandersetzen.  

Jedes Modul im Studiengang schließt mit einem Leistungsnachweis ab. Die 

modul- und semesterbezogene Zuordnung der Leistungsnachweise wird in der 

studiengangsspezifischen Prüfungsordnung § 6 (Anlage 1) ersichtlich. Die zu 

erbringenden Leistungsnachweise orientieren sich an den Inhalten der Module 

und den zu erwerbenden Kompetenzen. Vorgesehen sind mündliche Prüfungs-

gespräche, Präsentationen, Hausarbeiten, Studienarbeiten, Referate, Berichte 

sowie die Masterarbeit und das Kolloquium.  

Die Modulprüfungen werden je nach Prüfungsform parallel zur Lehrveranstal-

tung abgelegt, am Ende der Lehrveranstaltungen oder in der vorgesehenen 

Prüfungszeit. Regelungen zu den Prüfungen und zur Abschlussarbeit finden 

sich in den Prüfungsordnungen (Anlage 1). Nicht bestandene Prüfungen dürfen 

laut § 13 der Rahmenprüfungsordnung zweimal wiederholt werden. Die Aner-

kennung und Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, Studienmodu-

len und Studienzeiten gemäß der Lissabon-Konvention sowie die Anerkennung 

außerhochschulisch erworbener Leistungen ist in der Rahmenprüfungsordnung 

in § 14 geregelt (vgl. Anlage 1). Die Nachteilsausgleichsregelungen finden sich 
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im Gleichstellungskonzept (Anlage 8) und in der Rahmenprüfungsordnung § 6 

§ 7 und § 11. 

Die Umrechnung der Noten in die ECTS-Grade ist unter § 10 Absatz 4 in der 

Rahmenprüfungsordnung geregelt. 

Bezogen auf didaktische Konzepte und vorgesehene Lehrmethoden wird sei-

tens der Hochschule Wert darauf gelegt, dass die Studierenden die Fähigkeit 

erlangen, sich auf die zukünftigen beruflichen Anforderungen einzustellen, sich 

kontinuierlich neues Wissen selbstständig zu erarbeiten und „persönlichkeits-

unterstützende Instrumente“ zur Verfügung zu haben. Die Modulinhalte wer-

den durch verschiedene Lehrmethoden vermittelt, vorwiegend Übungen, Se-

minare und Vorlesungen. Dabei wird laut Hochschule insbesondere bei dem 

Erwerb von spezifischen Methodenkompetenzen und persönlichen Kompeten-

zen auf Seminare und Übungen in kleinen Gruppen geachtet.  

Fernstudienanteile sind im Studiengang nicht vorgesehen. Die Hochschule 

verfolgt aber einen Blended-Learning-Ansatz. Dieser geht von einem Mix tradi-

tioneller nicht-elektronischer und neuer elektronischer Lehr- und Lernformen 

aus. Mit dem Blended-Learning-Ansatz werden verschiedene Lehrformen wie 

klassisches Selbststudium, Präsenzstudium, computergestütztes Training 

(CBT) und webbasiertes Training (WBT) zusammengeführt und in einem ganz-

heitlichen Lehrkonzept integriert. Das Konzept Blended-Learning befindet sich 

in den Anlagen (Anlage 4). 

Der Master-Studiengang „Coaching und Systementwicklung“ schließt laut 

Hochschule an Modelle und Konzepte an, die in den Expressive Arts ihren 

Ursprung haben und insbesondere in den USA etabliert sind. Sowohl ideell als 

auch personell gibt es daher vielfältige internationale Verbindungen, die sich 

inhaltlich im Curriculum abbilden. Grundsätzlich ist der Master-Studiengang 

von seiner Leitidee und Grundkonzeption so ausgerichtet, dass Absolventinnen 

und Absolventen befähigt werden, über nationale Grenzen hinweg beruflich 

tätig zu werden. Ein Thema im Studium sind interkulturelle Fragestellungen im 

Praxisfeld Coaching und der Systementwicklung. Englischsprachige Module 

sind nicht geplant. Gastvorträge und Rahmenveranstaltungen werden jedoch 

meist in Englisch gehalten, so die Hochschule. 

Die Berücksichtigung von aktueller anwendungsorientierter Forschung ist laut 

Hochschule durch Einbezug aktueller wissenschaftlicher Inhalte bei der Wei-
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terentwicklung der Curricula angelegt worden. Der Schwerpunkt liegt auf 

qualitativer und künstlerischer Forschung. Das Forschungsinteresse richtet 

sich dabei im Wesentlichen auf die Bereiche Wirtschaft und Kunst, Wahrneh-

mung und Ästhetik sowie Personal- und Organisationsentwicklung. Die aktuel-

len Forschungsprojekte des Departments sind im Antrag und auf der Homepa-

ge aufgeführt. Regelmäßige, aktive Kongress-/Tagungsbeiträge, der Austausch 

von Professorinnen und Professoren und eine substantielle Publikationstätig-

keit sollen die Anbindung an die nationale und internationale Forschung ge-

währleisten. Studierende werden gezielt in die Ausgestaltung und Durchfüh-

rung von Forschungsprojekten, u.a. auch im Rahmen ihrer Masterarbeiten, 

eingebunden. Themenschwerpunkte sind z.B. die Gestaltung und Entwicklung 

von Unternehmenskulturen, die Möglichkeiten kunst- und lösungsorientierter 

Interventionen in Unternehmenszusammenhängen, der Einfluss von ästheti-

schem Wahrnehmen und Handeln auf interaktive Situationen in sozialen Kon-

texten oder der Zusammenhang zwischen Wahrnehmung, Stress und Empathie 

in Belastungs- und Konfliktsituationen.  

Die aktuellen Forschungsschwerpunkte und Forschungsprojekte der MSH Me-

dical School Hamburg, einschließlich Projektleiterinnen und Projektleiter, Lauf-

zeit und Drittmittelvolumen, sind ausführlich im Forschungskonzept beschrie-

ben (Anlage 6).  

Die Hochschule verfolgt mit ihrem Gleichstellungskonzept das Ziel, den grund-

gesetzlichen Gleichstellungsauftrag sowie die landesspezifischen Gesetze zur 

Gleichstellung von Frauen und Männern konkret umzusetzen. Dafür werden 

eine Vielzahl von Unterstützungs- und Beratungsangeboten bereitgestellt so-

wie Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Studium und Familie ge-

schaffen (näheres im Konzept Anlage 8).  

2.2.4 Zulassungsvoraussetzungen 

Die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen und das Auswahlverfahren zum 

Master-Studiengang sind in der Zulassung- und Auswahlordnung unter § 2 

und in der Studienordnung unter § 2 dargelegt (vgl. Anlage 1).  

Für die Aufnahme des Master-Studiengangs „Coaching und Systementwick-

lung“ müssen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 39 HmbHG erfüllt sein. D.h. 

ein erster akademischer Abschluss mit mindestens 180 CP in einem der Stu-

dienfächer Psychologie, Pädagogik/Erziehungswissenschaft, Betriebswirt-
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schaftslehre, Kulturwissenschaften und Nachbardisziplinen sowie Kunst, Mu-

sik oder Design (Diplom- oder Bachelor-Abschluss) oder ein staatlich anerkann-

ter Bachelor-Abschluss in künstlerischen Studiengängen muss nachgewiesen 

werden.  

Weiterhin erfolgt die Feststellung der künstlerischen Eignung in einem indivi-

duellen Aufnahmeverfahren, das sowohl einen künstlerisch-praktischen als 

auch einen Gesprächsteil umfasst. Die künstlerische Eignung bezieht sich vor 

allem auf das Vermögen, sich kreativ auf künstlerische Prozesse einzulassen. 

Das Aufnahmeverfahren sieht einen eintägigen Workshop und ein anschlie-

ßendes Aufnahmegespräch vor (AoF 7). 

Die Rahmenbedingungen für das Auswahlgespräch sind in der Zulassungs- und 

Auswahlordnung (vgl. Anlage 1) § 6 dargelegt.  

(1) Die MSH trifft eine Entscheidung über die Zulassung zum Studium nach 

dem Aufnahmegespräch. Das Aufnahmegespräch wird in der Regel von zwei 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der MSH geführt, die  

- Vertreter der Professoren der Fakultät oder 
- Vertreter des Rektorats/Hochschulleitung und 
- Vertreter des Hochschulsekretariats sind. 

In einzelnen Fällen können weitere Vertreter der MSH in die Entscheidungsfin-

dung einbezogen werden. 

(2) Bei der Auswahlentscheidung finden folgende Kriterien Berücksichtigung: 

1. Auswahlgespräch (Studienmotivation, berufliche Perspektiven, persönli-
che Eignung), 

2. Beruflicher Werdegang, 
3. Fort- und Weiterbildungen, 
4. Hochschulzugangsberechtigung bzw. entsprechende Prüfung. 

Im Falle einer Diskrepanz zwischen dem Angebot und der Nachfrage haben 

behinderte und chronisch kranke Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

die Möglichkeit, einen Antrag auf die sofortige Zulassung zu stellen. Diesem 

Antrag kann stattgegeben werden, sofern durch ein fachärztliches Gutachten 

nachgewiesen wird, dass den Bewerberinnen und Bewerbern eine Wartezeit 

nicht zumutbar ist (vgl. Anlage 8). 
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2.3 Studienbedingungen und Qualitätssicherung 

2.3.1 Personelle Ausstattung 

Der Personalaufwuchsplan für den Studiengang sieht für die Vollzeitvariante 

jeweils eine Professorenstelle zum Wintersemester 2015/16 und zum Winter-

semester 2016/17 vor. Für die Teilzeitvariante sind eine Professorenstelle zum 

Wintersemester 2015/16 und jeweils halbe zum Wintersemester 2016/17 und 

2017/18 geplant (insgesamt zwei Vollzeitäquivalente).  

Der Personalaufwuchs ergibt sich laut Hochschule aus der Berechnung der 

Lehrstunden unter Beachtung von Studierendenaufwuchs und Gruppengrößen. 

Mit einer Vollkraft je beginnender Kohorte kann ein Anteil von bis zu 75 % der 

Lehre abgedeckt werden. Der prozentuale Anteil der Lehre im zu akkreditieren-

den Master-Studiengang, der von Professorinnen und Professoren der MSH 

erbracht werden muss, erfüllt somit die Vorgaben des Anerkennungsbeschei-

des der Behörde für Wissenschaft und Forschung (50 %). Die Professorinnen 

und Professoren werden über ein Berufungsverfahren besetzt (Berufungsord-

nung in Anlage 1). 

Für die Besetzung der Professorenstellen werden laut Antragsteller unter ande-

rem ein abgeschlossenes Studium der Kunst/Angewandten Kunst oder Kultur-

wissenschaften, eine qualifizierte Promotion und Lehrerfahrung im Bereich von 

Kunst im Öffentlichen Raum/Sozialer Bewegungen; Intermediale und interdis-

ziplinäre Prozesse; Kunst-Transfer und Wirtschaft, Praxiserfahrungen im Be-

reich sowohl eigener künstlerischer Arbeit als auch im Bereich künstlerischer 

Interventionen in Organisationen/im öffentlichen Raum; Transferkunst sowie 

Erfahrung im Bereich künstlerischer Forschung. Prozessbegleitung, Konzeptua-

lisierung von Projekten in Öffentlichen Raum erwartet (Antrag 2.1.1).  

Lehrbeauftragte werden unter Beachtung von § 26 HmbHG und § 10 der 

Grundordnung der MSH Medical School Hamburg verpflichtet.  

Die MSH Medical School Hamburg unterstützt die Professionalisierung ihrer 

Lehrenden durch das Einbinden wissenschaftlicher Weiterbildung in regelmäßi-

ge Klausurtagungen. Das Programm zur Mitarbeiterweiterbildung findet sich in 

Anlage 13. 
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Im administrativen Bereich der MSH ist Personal im Umfang von 14 Vollzeit-

stellen beschäftigt (Studienberatung, Sekretariate, Bibliothek, Career Service, 

Prüfungswesen / Studienorganisation, Marketing) (vgl. Antrag, 2.2.1). 

2.3.2 Sächliche und räumliche Ausstattung 

Dem Antrag ist eine Erklärung der Hochschulleitung über die Sicherung der 

räumlichen, apparativen und sächlichen Ausstattung beigefügt. 

Die beiden Hochschulgebäude der MSH Medical School Hamburg stehen mit-

ten in der HafenCity von Hamburg. Der Hochschule stehen fünf Stockwerke 

mit insgesamt 3.600 qm mit gut ausgestatteten Seminar- und Praxisräumen 

zur Verfügung. Die Verwaltungszentrale verfügt über weitere 1.613 qm Flä-

che. Ein Hörsaal für 299 Personen kann genutzt werden.  

Es sind eine Bibliothek mit PC-Arbeitsplätzen für Studierende sowie zahlreiche 

Aufenthaltsbereiche mit PC-Arbeitsplätzen vorhanden. Die Studierenden kön-

nen zur Selbstverpflegung zwei Küchen nutzen oder die Mensa im Erdge-

schoss besuchen. Parkplätze und Fahrradabstellplätze sind in der Tiefgarage 

vorhanden. 

Kernstück der IT-Infrastruktur im Bereich der Lehre und in der Verwaltung ist 

der „Virtual Campus” der MSH Medical School Hamburg, der auf der Basis des 

Campus-Management-Systems „TraiNex” betrieben wird. Den Studierenden 

des zu akkreditierenden Studiengangs steht dabei ein geschlossener Bereich 

im Internet zur Verfügung. Alle Studierenden erhalten zu Beginn des ersten 

Semesters die Zugangsdaten zum Virtual Campus. Außerdem steht den Stu-

dierenden und Lehrenden für den eigenen Laptop ein WLAN-Netz zur Verfü-

gung, das den Zugriff auf den Virtual Campus jederzeit auch von extern er-

möglicht. Der Virtual Campus bietet den Studierenden die Möglichkeit, sich 

direkt mit ihren Lehrenden, ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen, dem 

Hochschulmanagement und dem Prüfungsbüro in Verbindung zu setzen. Sie 

können Prüfungsstatistiken einsehen oder haben Zugriff auf den Bibliotheksbe-

stand und digital aufbereitete Literatur und Unterrichtmaterialien zu den 

Lehreinheiten. Projektergebnisse können im Archiv recherchiert werden. Stu-

dentische Arbeitsgruppen haben eigene Verzeichnisse zur gemeinsamen Datei-

verwaltung im Rahmen von Projektarbeiten. Diese Grundfunktionen werden 

durch verschiedene synchrone und asynchrone E-Learning-Instrumente ergänzt 
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(virtueller Klassenraum, virtual meetings und Diskussionsforen). Zu den Details 

siehe auch das Konzept-Blended Learning (Anlage 4). 

Die MSH Medical School Hamburg verfügt über eine „wissenschaftliche Fach-

bibliothek ohne Archivierungsauftrag”, die in erster Linie der Informationsver-

sorgung der Lernenden und Lehrenden an der Hochschule dienen soll, so die 

Antragsteller. Der Bestand für den regulären Studienbetrieb in allen Studien-

gängen beläuft sich derzeit auf ca. 3.500 Medieneinheiten. Für die Master-

Studiengänge „Coaching und Systementwicklung“ und „Intermediale Kunst-

therapie“ gibt es am Standort Hamburg des Departments Kunst, Gesellschaft 

und Gesundheit eine separate Handbibliothek, in der der gesamte Literaturbe-

stand mit etwa 150 Medieneinheiten für den Studiengang aufgestellt ist und 

zur Nutzung zur Verfügung steht. 

Über die Datenbanken der DFG-geförderten Nationallizenzen besteht außerdem 

der Zugriff auf aktuell ca. 1.800 E-Books.  

Mittels Fernleihe können auch die Bücherbestände der beiden Partnerhoch-

schulen genutzt werden. Die Kooperation mit dem Studierendenwerk Hamburg 

ermöglicht den Studierenden darüber hinaus die Mitbenutzung aller „universitä-

ren Bibliotheken” in Hamburg. Die Nutzung der Serviceleistungen der jeweili-

gen Bibliotheken ist in der Regel für die Studierenden der MSH Medical School 

Hamburg kostenlos, so die Antragsteller. Testverfahren, Zugang zu Datenban-

ken und Bestand, technische Ausstattung und Kooperationen mit wissen-

schaftlichen Bibliotheken werden ausführlich im Bibliothekskonzept dargestellt 

(Anlage 11).  

Die Präsenzbibliothek ist laut Antragsteller wie folgt geöffnet: Montag bis 

Donnerstag von 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr, am Freitag von 08.00 bis 18.00 

Uhr. Die Öffnungszeiten in den Blockwochen sind: am Donnerstag und Freitag 

von 11.00 bis 20.00 Uhr, am Samstag und Sonntag von 08.00 bis 18.00 Uhr. 

2.3.3 Qualitätssicherung im Studiengang 

Die MSH Medical School Hamburg misst der Qualität von Studium und Lehre 

eine hohe Bedeutung bei. Um die eigenen Qualitätsansprüche umzusetzen 

wurde ein Qualitätsmanagementsystem etabliert, welches sich an den Vorga-

ben der EFQM (Foundation for Quality Management) orientiert. Zudem ist die 

MSH Medical School Hamburg gemäß dem Hamburgischen Hochschulgesetz 
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§ 3 und § 111 und dem Hochschulrahmengesetz § 6 und § 8 zur Qualitätssi-

cherung verpflichtet (siehe Antrag 1.6.1).  

In ihrem Konzept zur Qualitätssicherung beschreibt die Hochschule auf allen 

Dimensionen des EFQM-Modells die Bestandteile und Maßnahmen, die zur 

Zielerreichung der Qualitätsziele geplant sind. Zur Umsetzung der Maßnahmen 

wurde eine Qualitätslenkungsgruppe eingerichtet, in der der Rektor, die Ge-

schäftsführerin, der Dekan, der Studiengangsleiter sowie ein Vertreter der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein Vertreter der Studierenden eingebun-

den sind. Eine aktuelle Selbstbewertung der Hochschule bezogen auf die 

EFQM Kriterien findet sich in Anlage 7.  

Aktuell werden folgende Instrumente zur Qualitätssicherung eingesetzt: Ak-

kreditierung, Studierendenauswahl, studentische Lehrveranstaltungskritik 

(Lehrevaluation), „Auswertung des Wissenszuwachs”, institutionelle Evaluati-

on, Qualifikationskonzept für Lehrende und Absolventenstudien. Statistische 

Daten zum Studiengang wie Interessenten- und Anmeldezahlen für den Studi-

engang werden ebenfalls erfasst.  

Die Lehrevaluation wird in Form der Einzelevaluation (bezogen auf alle Lehr-

veranstaltungen) über das Campus-Verwaltungssystem TraiNex durchgeführt. 

Die Lehrenden sind gehalten, die Evaluationsergebnisse kritisch zu reflektieren 

und gegebenenfalls Änderungen und Verbesserungen einzuleiten. 

Die Fragebogen zur Evaluation der Lehrveranstaltungen, zur Evaluierung des 

Praktikums und zur Erfassung der Mitarbeitendenzufriedenheit und ein Hand-

zettel zum Beschwerdemanagement sind dem Antrag beigefügt (siehe Anlage 

7, Unteranlagen). Auch die Arbeitsbelastung der Studierenden durch Abfragen 

der Studierbarkeit (Zeitaufwand) wird im Rahmen der Lehrveranstaltungen 

erhoben. 

Die Homepage der MSH Medical School Hamburg gibt Studieninteressierten 

einen breiten Überblick über die Studienmöglichkeiten an der MSH Medical 

School Hamburg. Neben den Inhalten, Abläufen und Besonderheiten der ein-

zelnen Studiengänge lernen die Besucher die MSH Medical School Hamburg 

als Campus kennen. Das Department Kunst, Gesellschaft und Gesundheit 

bietet darüber hinaus auf seinen Internetseiten eine den künstlerischen Studi-

engängen entsprechende optische Präsentation und detaillierte Informationen 
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zu den Studiengängen, den Forschungsprojekten und weiteren Aktivitäten des 

Departments (www.arts-and-change.de).  

Das Betreuungsangebot der Hochschule für die Studierenden umfasst, neben 

individueller Beratung, Seminargruppenleiter/innen, die die Studierenden vom 

Zeitpunkt der Entscheidung an der MSH zu studieren, bis zum erfolgreichen 

Abschluss des Studiums und Eintritt ins Berufsleben unterstützen. Weiterhin 

gibt es ein Career Service (mit der Aufgabe, die Schnittstelle zwischen Studi-

um und Beruf zu gestalten, (Konzept Anlage 5), die virtuelle Betreuung per 

Campus-Verwaltungssystem TraiNex, Tutorien (zur Nachbereitung von Lehr-

veranstaltungen, zur Unterstützung in lernintensiven Fächern und zur Vorberei-

tung von Prüfungen), ein Psychosocial Service Center (psychosoziale Erstbera-

tung) sowie die Studienberatung durch die Lehrenden.  

Die Informationen zum Thema Nachteilsausgleiche für Studierende mit Behin-

derung oder chronisch Kranke sowie ausländische Studierenden und Personen 

mit Migrationshintergrund sind im Antrag zusammengefasst und im Konzept 

für Chancengleichheit beschrieben. Maßnahmen zur Förderung der Geschlech-

tergerechtigkeit sind ebenfalls im Konzept für Chancengleichheit dargestellt 

(Anlage 8).  

Nachteilsausgleiche bei der Erbringung von Studien- und Prüfungsleistungen 

sind in der Rahmenprüfungsordnung (§ 6 Abs.3, § 7 Abs. 3, § 11 Abs. 3) 

geregelt (siehe Anlage 1). 

2.4 Institutioneller Kontext 

Die MSH Medical School Hamburg ist eine seit dem 10.11.2009 staatlich 

anerkannte, private Hochschule für Gesundheit und Medizin mit Sitz in der 

HafenCity in Hamburg. Die Hochschule verfolgt das Ziel, ein breites Spektrum 

von Gesundheitsberufen „unter einem Dach nach einem transdisziplinären 

Konzept auszubilden”. Der Studienbetrieb der MSH Medical School Hamburg 

startete zum Wintersemester 2010/2011 mit ca. 140 Studierenden in medi-

zinnahen, psychologischen und pädagogischen Fachrichtungen.  

Die institutionelle Struktur der Hochschule ist im Antrag skizziert. Die fachlich-

disziplinäre Struktur der Hochschule, deren Grundlage die Prozesse Strategie-

entwicklung, administrative Prozesse, akademische Prozesse und Qualitätssi-

cherung sind in der Grundordnung (Anlage 1)verankert. Die Aufgaben und 
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Kompetenzen der Leitungsorgane und Gremien, genauso wie die Mitwir-

kungsmöglichkeiten der Lehrenden, der Studierenden und der sonstigen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter der Hochschule sind ebenfalls in der Grundordnung 

definiert (siehe Anlage 1). Das Organigramm, die Biografien der Hochschullei-

tung sowie des wissenschaftlichen Lehrpersonals (einschließlich Lehrtätigkeit 

und Publikationen) sind auf der Homepage der Hochschule veröffentlicht.  

Die MSH Medical School Hamburg verfügt über eine Fakultät Gesundheit und 

eine Fakultät Humanwissenschaften. Die Fakultät Gesundheit arbeitet mit dem 

Status einer Fachhochschule stark anwendungsorientiert. Sie bietet Studien-

gänge mit hoher Arbeitsmarktorientierung in Teilzeit- und in Vollzeitstudien-

modellen für Schulabgängerinnen und Schulabgänger, aber auch für Berufstä-

tige, an. Die Fakultät Humanwissenschaften ist als wissenschaftliche 

Hochschule mit universitärem Status in Lehre, Forschung und wissenschaftli-

cher Weiterbildung forschungsorientiert ausgerichtet. 

Der Master-Studiengang „Coaching und Systementwicklung“ ist an der Fakul-

tät Gesundheit angesiedelt. Die Fakultät verfügt aktuell über ca. 575 Studie-

rende in 10 Bachelor- und zwei Master-Studiengängen. Innerhalb der Fakultät 

Gesundheit hat sich das Department Kunst, Gesellschaft und Gesundheit dem 

Leitgedanken verpflichtet, dass die Künste wesentliche Bestandteile des sozia-

len Zusammenlebens sind. Folgende Studiengänge werden in diesem Depart-

ment angeboten:  

- Bachelor-Studiengang „Expressive Arts in Social Transformation (EAST)”,  

- Master-Studiengang „Intermediale Kunsttherapie“, 

- Master-Studiengang „Coaching und Systementwicklung“. 

Alle Studiengänge des Departments werden auf einer eigenen Webseite darge-

stellt: http://www.arts-and-change.de. 
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3 Gutachten 

3.1 Vorbemerkung 

Die Vor-Ort-Begutachtung des von der MSH Medical School Hamburg zur 

Akkreditierung eingereichten konsekutiven Master-Studiengangs „Coaching 

und Systementwicklung“ (Vollzeit und Teilzeit) fand am 21.07.2015 an der 

MSH Medical School Hamburg gemeinsam mit der Vor-Ort-Begutachtung des 

Master-Studiengangs „Intermediale Kunsttherapie“ statt. 

Die Akkreditierungskommission hat folgende Gutachterinnen und Gutachter 

berufen: 

als Vertreterinnen und Vertreter der Hochschulen: 

Prof. Dr. Hartmut Espe, Universität der Künste Berlin  

Prof. Dr. Wolfram Fischer, Universität Kassel  

Prof. Sigrid Völker, Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Alfter bei 

Bonn 

als Vertreterinnen der Berufspraxis: 

Dr. Simone Gaiß, kunst trifft leben, München 

als Vertreterin der Studierenden: 

Tanja Degner, Frankfurt University of Applied Sciences 

Gemäß den vom Akkreditierungsrat beschlossenen „Regeln für die Akkreditie-

rung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ (Beschluss des 

Akkreditierungsrates vom 08.12.2009 i. d. F. vom 20.02.2013; Drs. AR 

20/2013) besteht die Aufgabe der Gutachterinnen und Gutachter im Akkredi-

tierungsprozess in der Beurteilung des Studiengangskonzeptes und der Plausi-

bilität der vorgesehenen Umsetzung. Insbesondere geht es dabei um die Quali-

fikationsziele des Studiengangskonzeptes, die konzeptionelle Einordnung des 

Studiengangs in das Studiensystem, das Studiengangskonzept, die Studierbar-

keit, das Prüfungssystem, studiengangsbezogene Kooperationen, die (perso-

nelle, sächliche und räumliche) Ausstattung, Transparenz und Dokumentation, 

die Umsetzung von Ergebnissen der Qualitätssicherung im Hinblick auf die 

Weiterentwicklung des Studienganges (unter anderem sind Evaluationsergeb-

nisse und Untersuchungen zur studentischen Arbeitsbelastung, des Studiener-

folgs und des Absolvierendenverbleibs vorzulegen und im Rahmen der Weiter-

entwicklung des Studienganges zu berücksichtigen und zu dokumentieren) 
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sowie die Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit. 

Bei Studiengängen mit besonderem Profilanspruch sind zudem die damit ver-

bundenen Kriterien und Anforderungen zu berücksichtigen und zu überprüfen. 

Der Vor-Ort-Bericht der Gutachterinnen und Gutachter gliedert sich nach den 

vom Akkreditierungsrat vorgegebenen „Kriterien für die Akkreditierung von 

Studiengängen“ gemäß den „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen 

und für die Systemakkreditierung“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 

08.12.2009 i. d. F. vom 20.02.2013; Drs. AR 20/2013) und wird nach der 

Beschlussfassung durch die Akkreditierungskommission als Teil des Bewer-

tungsberichts veröffentlicht.   

3.2 Eckdaten zum Studiengang 

Der von der MSH Medical School Hamburg angebotene Studiengang 

„Coaching und Systementwicklung“ ist ein konsekutiver Master-Studiengang, 

in dem insgesamt 120 ECTS-Anrechnungspunkte nach dem „European Credit 

Transfer System“ vergeben werden. Ein ECTS-Anrechnungspunkt entspricht 

einem Workload von 30 Stunden. Das Studium ist als ein vier Semester Regel-

studienzeit umfassendes Vollzeitzeitstudium, bzw. als ein sechs Semester 

Regelstudienzeit umfassendes Teilzeitstudium konzipiert. Der Gesamt-

Workload beträgt 3.600 Stunden. Er gliedert sich im Vollzeitmodell in 1.548 

Stunden Präsenzstudium und 2.052 Stunden Selbstlernzeit. Im Teilzeitmodell 

sind 1.060 Stunden Präsenzstudium und 2.540 Stunden Selbstlernzeit vorge-

sehen.  

Der Studiengang ist in 17 Module gegliedert, die alle erfolgreich absolviert 

werden müssen. Das Studium wird mit dem Hochschulgrad „Master of Arts“ 

(M.A.) abgeschlossen. Zulassungsvoraussetzung für den Studiengang ist ein 

erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss in den Fächern „Psycholo-

gie“, „Pädagogik/ Erziehungswissenschaft“, „Betriebswirtschaftslehre“, „Kul-

turwissenschaften“ und Nachbardisziplinen sowie „Kunst“, „Musik“ oder „De-

sign“ (Diplom- oder Bachelor-Abschluss) oder staatlich anerkannte Bachelor-

Abschlüsse in Künstlerischen Studiengängen. Weitere Zulassungsbedingung ist 

die künstlerische Eignung, die in einem individuellen Aufnahmeverfahren in 

einem eintägigen Workshop und einem anschließenden Aufnahmegespräch 

geprüft wird. Dem Studiengang stehen insgesamt 30 Studienplätze pro Jahr 

zur Verfügung. Die Zulassung erfolgt jeweils zum Wintersemester. Die erstma-
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lige Immatrikulation von Studierenden im Teilzeitstudiengang erfolgt voraus-

sichtlich im Wintersemester 2015/2016. Es werden Studiengebühren erhoben.  

3.3 Vor-Ort-Bericht der Gruppe der Gutachterinnen und Gutachter 

Die Gruppe der Gutachterinnen und Gutachter traf sich am 20.07.2015 zu 

einer Vorbesprechung. Dabei wurden die zuvor versandten Unterlagen und die 

sich daraus ergebenden Fragen und Probleme diskutiert. Des Weiteren wurde 

die am folgenden Tag stattfindende Vor-Ort-Begutachtung an der Hochschule 

strukturiert. 

Die Vor-Ort-Begutachtung am 21.07.2015 wurde nach dem vorgegebenen 

Zeitplan durchgeführt. Die Gruppe der Gutachterinnen und Gutachter wurde 

von der Geschäftsstelle der AHPGS begleitet. 

Die Gutachterinnen und Gutachter führten Gespräche mit der Hochschullei-

tung, mit Vertreterinnen und Vertretern des Departments Kunst, Gesellschaft 

und Gesundheit, den Programmverantwortlichen und Lehrenden sowie mit 

einer Gruppe von Studierenden aus den Bachelor-Studiengängen „Angewandte 

Psychologie“ und „Expressive Arts in Social Transformation (EAST)”. 

Bei einer Führung durch die Hochschule haben die Gutachterinnen und Gutach-

ter auch Atelierräume besichtigt.  

Im Rahmen der Vor-Ort-Begutachtung wurden den Gutachterinnen und Gut-

achter folgende weitere Unterlagen zur Verfügung gestellt: 

- Aktualisierte Forschungsplanung, 

- Statistische Daten zum Verbleib der Absolvierenden der Vorgängermodelle,  

- Masterarbeiten aus den Vorgängermodellen.  

3.3.1 Qualifikationsziele 

Die MSH Medical School Hamburg verfolgt seit ihrer Gründung im Jahr 2009 

ein transdisziplinäres Hochschulkonzept mit dem Ziel, unterschiedliche Studi-

engänge im Gesundheitsbereich anzubieten. Die Hochschule hat zwei Fakultä-

ten, die Fakultät Gesundheitswissenschaften mit Fachhochschulstatus und die 

Fakultät Humanwissenschaften mit universitärem Status. Das Department 

Kunst, Gesellschaft und Gesundheit gehört zur Fakultät Gesundheitswissen-

schaften. Der zu akkreditierende Studiengang „Coaching und Systementwick-
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lung“ wurden ursprünglich gemeinsam mit dem Bachelor-Studiengang „Ex-

pressive Arts in Social Transformation (EAST)“ und dem Master-Studiengang 

„Coaching und Systementwicklung“ von der MSH Medical School Hamburg 

von einer anderen Hochschule übernommen. Der Master-Studiengang war als 

weiterbildender Master-Studiengang konzipiert und wurde so auch weiterge-

führt, um den eingeschriebenen Studierenden einen Abschluss zu ermöglichen. 

Inzwischen haben sich das Department Kunst, Gesellschaft und Gesundheit 

und die drei hier angegliederten Studiengänge gut in das Profil der Hochschule 

eingefügt und werden auch von anderen Bachelor-Absolvierenden z.B. aus 

dem Bereich Psychologie oder Therapiewissenschaften nachgefragt. Im Jahr 

2016 gibt es die ersten Bachelor-Absolvierenden „Expressive Arts in Social 

Transformation“. Die Hochschule hat auf die Nachfrage der zukünftigen Ab-

solvierenden nach einem anschließenden Master reagiert und die Studiengänge 

„Coaching und Systementwicklung“ und „Intermediale Kunsttherapie“ als 

konsekutive Modelle in einer Vollzeit- und einer Teilzeitvariante neu entwickelt. 

Grundsätzlich wäre auch eine zukünftige Ausweitung des Schwerpunkts Kunst 

an der Hochschule denkbar. Um der daraus resultierenden wachsenden Zahl 

an Studierenden im Department geeignete Ateliers zur Verfügung zu stellen, 

plant die Hochschule perspektivisch neue Räumlichkeiten anzumieten (vgl. 

Kriterium 7: Ausstattung).  

Aktuell hat die Hochschule ein neues Forschungskonzept „Interdisziplinäre 

Gesundheitsforschung 2020“ entwickelt. Dabei orientieren sich die beiden 

zentralen Forschungsbereiche Interdisziplinäre Versorgungsforschung und 

Anwendungsorientierte Grundlagenforschung an der Klassifikation der Kompo-

nenten von Gesundheit der ICF (International Classification of Functioning, 

Disability and Health). Für das Department Kunst, Gesellschaft und Gesundheit 

ist der interdisziplinäre Forschungsbereich Kunst und Coping mit gleichnami-

gem Forschungsinstitut geplant und definiert. 

Die dem Studiengang zugrunde liegenden Modelle und Konzepte der „Expres-

sive Arts Therapy“ stellen eine besondere Variante des Coaching dar. Die 

Gutachterinnen und Gutachter halten das Konzept für innovativ und interes-

sant, finden es jedoch wichtig, dass diese Besonderheit klar und transparent 

für potentielle Studierende dargestellt wird. Die Gutachterinnen und Gutachter 

halten es darüber hinaus für besonders wichtig, dass im Studiengang zudem 

andere relevante Schulen und Strömungen anwendungsbezogen thematisiert 

und von der „Expressive Arts Therapy“ abgegrenzt werden. Die Hochschule 
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erläutert, dass im Studiengang, insbesondere im Modul „Ästhetik“, verglei-

chend auf andere Kunsttherapieformen eingegangen wird. 

Absolvierende des Studiengangs „Coaching und Systementwicklung“ sind laut 

Studienordnung § 4„…beraterische Experten mit praktischer und wissen-

schaftlicher Kompetenz“. „Durch den Studienabschluss werden umfassende 

Fähigkeiten und eingehende Kenntnisse in den Gebieten Coaching, Personal- 

und Organisationsentwicklung und Beratung nachgewiesen.“ Der Ansatz des 

Studiengangs ist intermedial, lösungsorientiert und phänomenologisch, erläu-

tert die Hochschule. D.h. es werden Lösungs- und Ressourcenorientierte Kon-

zepte in der Beratungspraxis vermittelt. Betätigungsfelder sind neben klassi-

schen Unternehmen, insbesondere soziale und pädagogische Einrichtungen 

oder Kliniken, die die kreativen und kommunikativen Fähigkeiten ihrer Füh-

rungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern wollen und für neue 

Methoden offen sind. Die Module im Studiengang bestehen in der Regel aus 

drei Teilen: der künstlerischen Praxis, der Reflexion und der Theoriebildung. 

Vermittelt werden allgemeine Fachkompetenz, berufsübergreifende Hand-

lungskompetenz, spezifische Fachkompetenzen, berufsfeldbezogene Hand-

lungskompetenz und wissenschaftliche Kompetenzen sowie die Entwicklung 

von Kommunikations- und Beziehungsfähigkeit. Übergreifendes Thema des 

Studiengangs die Anwendung von künstlerisch-intermediale Verfahren in ei-

nem spezifischen Feld ist.  

Für die Studierenden ist es von daher unerlässlich, zunächst die eigenen künst-

lerischen Fähigkeiten im Studium weiterzuentwickeln. Die notwendige künstle-

rische Eignung wird vor der Zulassung in einem individuellen Aufnahmeverfah-

ren in einem eintägigen Workshop, und einem anschließenden 

Aufnahmegespräch über die künstlerische Vorerfahrung, unter Beteiligung von 

zwei Dozenten, geprüft. Die Ergebnisse des Auswahlseminars werden doku-

mentiert. Positiv wird das Mentoring für Studierende, die nicht aus dem Ba-

chelor-Studiengang „Expressive Arts in Social Transformation“ kommen, be-

wertet. Die Gutachterinnen und Gutachter geben dennoch zu bedenken, dass 

die Studierenden, je nach Bachelor-Abschluss, entweder über mehr künstleri-

sche oder mehr beraterische bzw. unternehmerische oder pädagogische Vorer-

fahrungen verfügen. Sie regen an, darüber nachzudenken, ob eine Art Vor-

praktikum/Vorkurs im beraterischen oder im künstlerischen Bereich die unter 

Umständen fehlende Vorerfahrung ausgleichen könnte. 
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Zudem sehen die Gutachterinnen und Gutachter eine Diskrepanz zwischen den 

Zielen und Inhalten des Studiengangs. Der deutlich künstlerische Aspekt des 

Studiengangs wird weder in den Zielen noch im Studiengangstitel ersichtlich. 

Wohingegen der Bereich Systementwicklung zwar im Titel vertreten ist, aber 

bezogen auf zu vermittelnden Inhalte vergleichsweise eher eine untergeordnete 

Rolle spielt. Die Hochschule erläutert, dass der Studiengang davon ausgeht, 

dass Systementwicklung durch die durchgeführten künstlerischen Interventio-

nen stattfindet.  

Die Gutachterinnen und Gutachter sind der Ansicht, dass den Studierenden im 

Vorfeld bewusst sein sollte, wie sich der Studiengang von anderen Coaching-

Programmen abgrenzt, das betrifft zum einen den künstlerischen Ansatz an 

sich, zum anderen auch den speziellen Ansatz der „Expressive Arts Therapy“.  

Die Gutachterinnen und Gutachter diskutieren, welche Berufschancen die 

Absolvierende des Studiengangs „Coaching und Systementwicklung“ mit ih-

rem Abschluss haben. Die Hochschule weist vor Ort darauf hin, dass für diese 

Art der Ausbildung weder ein klares Berufsbild noch eine klare Berufsbezeich-

nung wie „Kunstcoach“ etabliert ist. Das sehen die Gutachterinnen und Gut-

achter genauso. Die Hochschule erläutert, dass sie mit dem Hamburgischen 

Institut für systemische Weiterbildung / HISW kooperiert. Zweidrittel der im 

Studiengang absolvierten Module werden auf die dort angebotene zweijährige 

Aufbauweiterbildung „Systemische Supervision, Coaching und Organisations-

beratung“ angerechnet.  

Wichtig ist es den Gutachterinnen und Gutachtern in erster Linie, dass die 

Studieninteressenten im Vorfeld entsprechend informiert und beraten werden 

und sich über die unklaren Berufschancen in diesem innovativen Feld bewusst 

sind. Dennoch empfehlen die Gutachterinnen und Gutachter der Hochschule 

entweder den künstlerischen Aspekt in den Studiengangstitel aufzunehmen 

oder den Schwerpunkt Systementwicklung im Studiengang deutlich auszubau-

en.  

Neben dem Erwerb von fachlichen Kompetenzen sollen die Studierenden an 

der Hochschule lernen, Verantwortung in den Feldern des sozialen, politischen 

und kulturellen Lebens zu übernehmen. Die hohen Ansprüche der Hochschule 

bezogen auf die Persönlichkeitsentwicklung und die Entwicklung gesellschaft-

lichen Engagements bilden sich nach Ansicht der Gutachterinnen und Gutach-
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ter im Curriculum ab. Die Studierenden bestätigen den hohen Anteil von sozia-

ler und persönlicher Kompetenz, die sich in der Studienpraxis ausbildet. 

Inhaltliche Bezüge an der Hochschule bestehen zu den Studiengängen „Psy-

chologie“, „Transdisziplinäre Frühförderungen“, „Soziale Arbeit“, „Medizinpä-

dagogik“ wie auch zu der eigenen Psychotherapeutische Hochschulambulanz. 

Die Hochschule kann sich auch vorstellen, einzelne Module aus dem Studien-

gang als Wahlmodule für andere Studiengänge anzubieten. Darüber hinaus 

können alle Studierenden der Hochschule die im Department angebotenen 

Vernissagen und Ausstellungen sowie weiteren Veranstaltungen und Vorträge 

besuchen. Die Gutachterinnen und Gutachter sind der Ansicht, dass die Hoch-

schule von diesen Synergien profitiert und empfehlen die vorhandenen Mög-

lichkeiten umfassend zu nutzen und gegebenenfalls auch noch auszubauen.  

Nach Auffassung der Gutachterinnen und Gutachter sind die Anforderungen 

des Kriteriums teilweise erfüllt. Sie halten es für erforderlich, bezogen auf die 

Qualifikationsziele, entweder den deutlich künstlerischen Aspekt des Studien-

gangs in den Studiengangstitel und den Studiengangszielen (§ 4 Studienord-

nung) aufzunehmen oder den Schwerpunkt Systementwicklung im Studien-

gangskonzept auszubauen.  

3.3.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Der Master-Studiengang „Coaching und Systementwicklung“ (Vollzeit/Teilzeit) 

ist vollständig modularisiert. Die Anwendung des European Credit Transfer 

Systems (ECTS) ist gegeben. Im Studiengang sind ausschließlich Pflichtmodu-

le vorgesehen, die jeweils einen Umfang von fünf bis 15 CP aufweisen. Das 

Modul der Masterarbeit umfasst 20 CP, inklusive Kolloquium im Umfang von 

fünf CP. Die Module sind kompetenzorientiert aufgebaut und beschrieben. Alle 

Module werden innerhalb von einem bis zwei Semestern abgeschlossen.  

Der Studiengang entspricht den Anforderungen des „Qualifikationsrahmens für 

Deutsche Hochschulabschlüsse“ vom 21.04.2005 in der derzeit gültigen Fas-

sung, den Anforderungen der „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die 

Akkreditierung von Bachelor- und Master-Studiengängen“ vom 10.10.2003 in 

der derzeit gültigen Fassung, den landesspezifischen Strukturvorgaben für die 

Akkreditierung von Bachelor- und Master-Studiengängen sowie der verbindli-

chen Auslegung und Zusammenfassung von durch den Akkreditierungsrat. 
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Nach Auffassung der Gutachterinnen und Gutachter sind die Anforderungen 

des Kriteriums erfüllt.  

3.3.3 Studiengangskonzept 

Das Studiengangskonzept umfasst die Vermittlung von fachspezifischem Wis-

sen, die Vermittlung von fachübergreifendem Wissen sowie von methodischen 

und generischen Kompetenzen. Das Studiengangskonzept sieht nach Auffas-

sung der Gutachterinnen und Gutachter adäquate anwendungsbezogene Lehr- 

und Lernformate vor. Die Gutachterinnen und Gutachter erachten das Studi-

engangskonzept jedoch im Hinblick auf die formulierten Qualifikationsziele als 

nicht vollständig stimmig aufgebaut (vgl. Kriterium 1: Qualifikationsziele).  

Jeder Studierende hat 45 Stunden „Lerncoaching“ mit Klienten zu absolvieren, 

davon muss ein Prozess wenigstens 10 Sitzungen umfassen. Weiterhin ist 

eine Supervision (Lehrcoaching) im Umfang von mindestens 35 Stunden, da-

von mindestens 15 Stunden in einem Einzelprozess vorgesehen. Für die Su-

pervisionsstunden entstehen zusätzliche Honorarkosten. 

Die Hochschule verfügt u.a. über vielfältige regionale Kontakte zu Einrichtun-

gen, in denen z.B. Lerncoachings durchgeführt werden können. Grundsätzlich, 

bestätigen die Gutachterinnen und Gutachterinnen und Gutachter, sind das 

Department und die Hochschule sowohl regional als auch überregional gut 

vernetzt. Die Einrichtung einer einsehbaren Datenbank mit möglichen Praxis-

stellen könnte für Studierende zusätzlich Transparenz bieten. 

Die Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang sind gemäß § 39 HmbHG 

geregelt und nach Ansicht der Gutachterinnen und Gutachter adäquat. Die 

Anerkennung und Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, Studien-

modulen und Studienzeiten gemäß der Lissabon-Konvention sowie die Aner-

kennung außerhochschulisch erworbener Leistungen ist in der Rahmenprü-

fungsordnung in § 14 geregelt. Die Nachteilsausgleichsregelungen finden sich 

im Gleichstellungskonzept (Anlage 8) und in der Rahmenprüfungsordnung § 6 

§ 7 und § 11. 

Aus Sicht der Gutachterinnen und Gutachter gewährleistet die Studienorgani-

sation insgesamt die Umsetzung des Studiengangskonzeptes für den Master-

Studiengang.  
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Nach Auffassung der Gutachterinnen und Gutachter sind die Anforderungen 

des Kriteriums teilweise erfüllt. Das Studiengangskonzept muss im Hinblick 

auf die formulierten Qualifikationsziele überarbeitet werden. Der fachliche 

Schwerpunkt Systementwicklung im Studiengang sollte entweder ausgebaut 

werden oder der künstlerische Schwerpunkt im Studiengangstitel und den 

Studiengangzielen (§ 4 Studienordnung) deutlich werden. 

3.3.4 Studierbarkeit 

Von Seiten der Studierenden werden die sehr gute Betreuungssituation der 

Hochschule und die vielfachen Unterstützungsleistungen der Lehrenden des 

Departments Kunst, Gesellschaft und Gesundheit besonders hervorgehoben. 

Alle Lehrenden sind „auf dem kurzen Weg“ erreichbar. Darüber hinaus ist auch 

die Betreuung der Studierenden über E-Mail und Telefon sichergestellt. Fachli-

che und überfachliche Studienberatung finden statt. Die Belange von Studie-

renden mit Behinderung werden berücksichtigt. Unterrichtet wird in der Regel 

in kleinen Gruppen mit maximal 30 Studierenden, das wurde auch von den 

Studierenden besonders positiv hervorgehoben.  

Die erwarteten Eingangsqualifikationen werden durch das Aufnahmeverfahren 

hinreichend berücksichtigt (vgl. Kriterium 1: Qualifikationsziele). Die Arbeitsbe-

lastung wird ebenso wie die Prüfungsdichte als angemessen gewertet. 

Die Studienplangestaltung und die studentische Arbeitsbelastung erscheinen 

den Gutachterinnen und Gutachter adäquat. Die Studierenden sind zu einem 

überwiegenden Teil in geringem Umfang berufstätig. Die Studierenden berich-

ten vor Ort, dass an einem Tag in der Woche keine Präsenzveranstaltungen 

stattfinden.  

Alle Unterrichtsmaterialien sind umfassend über die hochschulinterne Internet-

plattform (Trainex) abrufbar. Der Anteil an webbasierten Lehreinheiten ist 

dennoch eher gering. Die Hochschule betont, dass sie eine Präsenzhochschule 

ist.  

Im Ausland erworbene Leistungsnachweise werden laut Studierenden aner-

kannt. Die Hochschule versucht Auslandskooperationen verstärkt aufzubauen. 

An der Hochschule ist ein Career Center eingerichtet. Schwerpunkt ist die 

Beratung der Studierenden auch zu Praktikum und Auslandssemester. Die 

Studierenden berichten, dass sie an Seminaren und Workshops des Career 
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Centers, wie z.B. an Englisch- oder SPSS-Kursen, teilnehmen. Das Angebot 

wird regelmäßig an die Bedürfnisse der Studierenden angepasst.  

Insgesamt kommen die Gutachterinnen und Gutachter zu der Einschätzung, 

dass die Studierbarkeit des Studiengangs gewährleistet ist. 

Nach Auffassung der Gutachterinnen und Gutachter sind die Anforderungen 

des Kriteriums erfüllt.  

3.3.5 Prüfungssystem 

Die Prüfungen im Studiengang sind modulbezogen sowie wissens- und kompe-

tenzorientiert ausgestaltet. Für jedes Modul ist ein Leistungsnachweis vorge-

sehen. Das Prüfungssystem ist transparent dokumentiert. Nach Einschätzung 

der Gutachterinnen und Gutachter sind die Prüfungen geeignet, das Erreichen 

der Qualifikationsziele festzustellen. 

Die Anerkennung und Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, Stu-

dienmodulen und Studienzeiten gemäß der Lissabon-Konvention sowie die 

Anerkennung außerhochschulisch erworbener Leistungen ist in der Rahmen-

prüfungsordnung in § 14 geregelt. Informationen über den ggf. durch Anrech-

nung ersetzten Teil des Studiums, die sich auf den Umfang und die Art der 

Ersatzleistungen beziehen, werden ebenfalls im Diploma Supplement doku-

mentiert. Die Nachteilsausgleichsregelungen finden sich im Gleichstellungs-

konzept und in der Rahmenprüfungsordnung § 6, § 7 und § 11. Die Umrech-

nung der Noten in die ECTS-Grade ist unter § 10 Absatz 4 in der 

Rahmenprüfungsordnung geregelt. Eine Bestätigung der Rechtsprüfung der 

Studienordnung und der Prüfungsordnung ist nachzureichen.  

Nach Auffassung der Gutachterinnen und Gutachter sind die Anforderungen 

des Kriteriums teilweise erfüllt. Eine Bestätigung der Rechtsprüfung der Studi-

enordnung und der Prüfungsordnung ist nachzureichen.  

3.3.6 Studiengangsbezogene Kooperationen 

Der konsekutive Master-Studiengang „Coaching und Systementwicklung“ wird 

in alleiniger Verantwortung der MSH Medical School Hamburg durchgeführt. 

Das Kriterium hat damit für den vorliegenden Studiengang keine Relevanz. 
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3.3.7 Ausstattung 

Die zwei Hochschulgebäude der MSH Medical School Hamburg stehen mitten 

in der HafenCity von Hamburg und verfügen über ausreichend sächliche und 

räumliche Ressourcen. Die Räumlichkeiten wurden in den letzten Jahren suk-

zessive erweitert und dem Bedarf angepasst. Alle Räume sind barrierefrei. Da 

der im Department angesiedelte Bachelor-Studiengang „Expressive Arts in 

Social Transformation (EAST)“ stark nachgefragt wird, werden im Winterse-

mester 2015/2016 zwei Kohorten aufgenommen. Um den zukünftig höheren 

Bedarf nach Räumlichkeiten und Ateliers entgegenzukommen möchte die 

Hochschule weitere Räumlichkeiten anmieten. Die Gutachterinnen und Gutach-

ter bewerten die geplante Erweiterung der Räumlichkeiten und Ateliers positiv.  

Der Personalaufwuchsplan für den Studiengang „Coaching und Systement-

wicklung“ sieht für die Vollzeitvariante jeweils eine VZ Professorenstelle zum 

Wintersemester 2016/17 und 2017/18 vor (insgesamt zwei Vollzeitäquivalen-

te). Die Teilzeitvariante startet bereits im Wintersemester 2015/2016. Hier 

sieht der Aufwuchsplan jeweils eine 0,5 Professorenstelle pro Jahr vor (insge-

samt 1,5 Vollzeitäquivalente). In den Studiengang sollen in jede Variante je-

weils 30 Studierende aufgenommen werden.  

Aus Sicht der Gutachterinnen und Gutachter werden, wenn die vorgesehene 

Personalbesetzung wie geplant umgesetzt wird, für die Lehre quantitativ hin-

reichend viele Professorinnen und Professoren zur Verfügung stehen. Die Stel-

lenbesetzung der ausgeschriebenen Professuren ist anzuzeigen.  

Forschungsbezogen kooperiert die Hochschule mit dem gemeinnützigen Inter-

national Institute for Subjective Experience and Research (ISER). Der Schwer-

punkt des ISER liegt auf der Entwicklung und Etablierung künstlerischer For-

schung und damit auf alternativen Zugängen der Erkenntnisgewinnung. 

Grundsätzlich gilt an der Fakultät die Fachhochschulregelung mit einer Lehr-

verpflichtung von 18 SWS. Für Forschungstätigkeiten können flexible Freistel-

lungsvereinbarungen entsprechend dem Drittmittelvolumen getroffen werden. 

Die Gutachterinnen und Gutachter bewerten dies positiv und empfehlen die 

Forschungstätigkeiten zukünftig unbedingt weiterzuverfolgen und noch weiter 

auszubauen. Auch der Nachweis über die Wirksamkeit künstlerischer Ansätze 

bei der Systementwicklung ist nach Ansicht der Gutachterinnen und Gutachter 

ein unerlässlicher Forschungsbereich, um intermediales Coaching zu etablieren. 

Es könnte somit auch ein zukünftiges Forschungsfeld an der Hochschule sein. 
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Um die effektive Bearbeitung der unterschiedlichen Forschungsthemen in die-

sem Feld zu unterstützen, empfehlen die Gutachterinnen und Gutachter der 

Hochschule bei der Auswahl der zu besetzenden Professur auf einen wissen-

schaftlich-methodischen Hintergrund zu achten. 

Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung sind an der Hoch-

schule vorhanden. 

Die MSH Medical School Hamburg verfügt über eine Präsenzbibliothek. Die 

notwendige Literatur im Studiengang wird in einem Handapparat zusammen-

gestellt. Alle Unterlagen zu den Lehrveranstaltungen sind im Intranet abrufbar. 

Veranstaltungen im Department werden per E-Mail angekündigt. Die Studie-

renden halten Literatur und Unterlagen für völlig ausreichend. Die Kooperation 

mit dem Studierendenwerk Hamburg ermöglicht den Studierenden darüber 

hinaus die kostenlose Mitbenutzung aller „universitären Bibliotheken” in Ham-

burg.  

In den Ateliers werden die benötigten Utensilien kostenlos zur Verfügung ge-

stellt.  

Nach Auffassung der Gutachterinnen und Gutachter sind die Anforderungen 

des Kriteriums teilweise erfüllt. Die Stellenbesetzung der ausgeschriebenen 

Professuren ist vor Studienbeginn anzuzeigen. 

3.3.8 Transparenz und Dokumentation 

Das Studienkonzept und die Studienbedingungen und die Zugangsvorausset-

zungen sowie die Prüfungsanforderungen einschließlich der Nachteilsaus-

gleichsregelungen für Studierende mit Behinderung werden nach der Akkredi-

tierung auf der Homepage der Hochschule ausführlich und nachvollziehbar 

dargestellt. Die Homepage ist hinreichend klar und eindeutig aufgebaut, so-

dass sich Studieninteressierte und potentielle Arbeitgeber angemessen infor-

mieren können. Die Gutachterinnen und Gutachter empfehlen der Hochschule 

jedoch außerdem die Studieninteressierten darüber zu informieren, dass die 

dem Studiengang zugrunde liegenden Modelle und Konzepte der „Expressive 

Arts Therapy“ eine besondere Variante des Coaching darstellen (siehe auch 

Kriterium 1: Qualifikationsziele).  

Nach Auffassung der Gutachterinnen und Gutachter sind die Anforderungen 

des Kriteriums erfüllt.  
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3.3.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 

Die Hochschule verfolgt ein Qualitätssicherungskonzept, das sich an den Krite-

rien des EFQM-Modells orientiert. Instrumente zur Lehrevaluation und Absol-

vierendenbefragung werden eingesetzt. Jeweils zum Ende des Semesters 

werden zudem Evaluationsgespräche mit den Studierenden geführt, wie die 

Studierenden vor Ort berichten. Die Arbeitsbelastung der Studierenden wird 

durch Abfragen der Studierbarkeit (Zeitaufwand) im Rahmen der Lehrveran-

staltungsevaluation erhoben. Zukünftig sollen zusätzlich auch die Serviceein-

richtungen der Hochschule evaluiert werden. Die Evaluationsergebnisse wer-

den für die Weiterentwicklung von Studium und Lehre genutzt. Zudem werden 

Verbesserungsvorschläge der Studierenden auf allen Ebenen aufgenommen 

und nach Möglichkeit umgesetzt. Regelmäßig finden Gespräche mit den Dozie-

renden und Klausurtagungen zur Weiterentwicklung der Lehrveranstaltungen 

und Module statt. Die Studierenden berichten von einem überdurchschnittlich 

hohen Engagement aller Lehrenden und einer „besonderen Mentalität“ im De-

partement. Sowohl die Dozierenden als auch der Studiengangsleiter legen viel 

Wert auf Rückmeldung und Verbesserungsvorschläge der Studierenden.  

Da der Master-Studiengang als konsekutiver Studiengang neu konzeptioniert 

wurde, liegen bezogen auf dieses Konzept noch keine Evaluationsergebnisse 

vor. Statistische Daten zum Absolvierendenverbleib und Evaluationsergebnisse 

der Lehrveranstaltungen der Vorgängerstudiengänge wurden vor Ort eingese-

hen.  

Die Gutachterinnen und Gutachter honorieren, dass an der Hochschule eine 

Qualitätskultur mit einem hohen Qualitätsanspruch und mit einer deutlichen 

Studierendenorientierung gelebt wird, die bei allen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern deutlich spürbar ist und auch von den Studierenden bestätigt wird. Sie 

weisen die Hochschule aber darauf hin, dass die Auswertung und Aufberei-

tung der Evaluationsergebnisse zukünftig systematischer, transparenter und 

aussagekräftiger erfolgen sollte, um hieraus auch nachvollziehbar Maßnahmen 

ableiten zu können.  

Nach Auffassung der Gutachterinnen und Gutachter sind die Anforderungen 

des Kriteriums erfüllt.  
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3.3.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch 

Der konsekutive Master-Studiengang „Coaching und Systementwicklung“ ist 

ein Studiengang, der auf ein erstes Studium aufbaut und in vier Semestern 

Vollzeitstudium bzw. in sechs Semestern Teilzeitstudium den Hochschulgrad 

„Master of Arts“ ermöglicht. Auch in der Teilzeitvariante sieht das Studien-

gangskonzept eine konsequente, kontinuierliche Teilnahme an betreuter Lehre 

und Selbststudium sowie den kontinuierlichen Nachweis erbrachter Leistungen 

vor.  

Nach Auffassung der Gutachterinnen und Gutachter sind die Anforderungen 

des Kriteriums erfüllt.  

3.3.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

Die Hochschule verfolgt mit ihrem Konzept zur Chancengleichheit das Ziel, den 

grundgesetzlichen Gleichstellungsauftrag sowie die landesspezifischen Gesetze 

zur Gleichstellung von Frauen und Männern konkret umzusetzen. Dafür wer-

den eine Vielzahl von Unterstützungs- und Beratungsangeboten bereitgestellt 

sowie Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Studium und Familie 

geschaffen. Die Hochschule nimmt z.B. an dem Professorinnenprogramm des 

Bundes und der Länder zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Män-

nern in Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen teil. Sowohl 

im Senat als auch in der Berufungskommission sind gleichermaßen Männer 

wie Frauen vertreten. Die Gutachterinnen und Gutachter haben den Eindruck 

gewonnen, dass das Konzept praktiziert und im Studiengang umgesetzt wird.  

Die Informationen zum Thema Nachteilsausgleiche für Studierende mit Behin-

derung oder chronisch Kranke sowie ausländische Studierenden und Personen 

mit Migrationshintergrund sind ebenfalls im Konzept für Chancengleich be-

schrieben. Grundsätzlich versucht die Hochschule auf Studierenden in beson-

deren Lebenslagen auch individuell einzugehen, bestätigen die Studierenden.  

Nach Auffassung der Gutachterinnen und Gutachter sind die Anforderungen 

des Kriteriums erfüllt.  

3.4 Zusammenfassende Bewertung 

Die Gutachterinnen und Gutachter honorieren den Mut der Hochschule, die 

zwei vor Ort begutachteten innovativen und weitgehend einzigartigen Studi-

engangskonzepte im Department zu etablieren. Voraussetzung dafür ist ein 
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überdurchschnittliches Engagement, aber auch die hohe spürbare Identifikation 

aller Lehrenden und Mitarbeitenden in den Studiengängen sowie dem Depart-

ment und der Hochschule insgesamt. Das zeigt sich auch an der von den Stu-

dierenden besonders hervorgehobenen sehr guten Betreuungssituation. Der 

hohe wissenschaftliche Anspruch des Departments Kunst, Gesellschaft und 

Gesundheit schlägt sich in vielfältigen Forschungsthemen und der Präsentation 

der Ergebnisse in der Fachöffentlichkeit nieder. Die Einbindung eines For-

schungsbereichs Kunst und Coping in das Gesamtforschungskonzept der 

Hochschule halten die Gutachterinnen und Gutachter für wegweisend.  

Zusammenfassend kommen die Gutachterinnen und Gutachter zu dem Ergeb-

nis, der Akkreditierungskommission der AHPGS die Akkreditierung des Master-

Studiengangs „Coaching und Systementwicklung“ zu empfehlen.  

Zur Erfüllung der „Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen“ gemäß 

den „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-

kreditierung“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 08.12.2009 i.d.F. vom 

20.02.2013; Drs. AR 20/2013) ist aus Sicht der Gutachterinnen und Gutach-

ter Folgendes notwendig: 

- Die Stellenbesetzung der ausgeschriebenen Professuren ist vor Studienbe-

ginn anzuzeigen. 

- Die studiengangspezifische Studienordnung und die Prüfungsordnung sind 

nach der Genehmigung einzureichen. Die Ordnungen sind einer Rechtsprü-

fung zu unterziehen. 

- Das Studiengangskonzept muss im Hinblick auf die formulierten Qualifikati-

onsziele überarbeitet werden. Der fachliche Schwerpunkt Systementwick-

lung im Studiengang sollte entweder ausgebaut oder der künstlerische 

Schwerpunkt im Studiengangstitel deutlich werden. 

Zur weiteren Entwicklung und Verbesserung des Studiengangskonzeptes so-

wie der Studienbedingungen empfehlen die Gutachterinnen und Gutachter 

Folgendes: 

- Die laufenden Forschungstätigkeiten sollten weiterverfolgt und noch weiter 

ausgebaut werden. 

- Den Nachweis über die Wirksamkeit künstlerischer Ansätze bei der Syste-

mentwicklung könnte dabei als Forschungsbereich im Department ange-

dacht werden, um langfristig intermediales Coaching zu etablieren. 
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- Bei der Auswahl der zu besetzenden Professuren sollte auf einen wissen-

schaftlich-methodischen Hintergrund geachtet werden. 

- Die Anzahl der Räumlichkeiten und Ateliers sollte entsprechend der stei-

genden Studierendenzahl im Department mitwachsen.  

- Es sollte die Möglichkeit eines Vorpraktikums im beraterischen oder im 

künstlerischen Bereich geschaffen werden, um die unter Umständen jeweils 

fehlenden Vorerfahrungen auszugleichen. 

- Studieninteressierte sollten darüber informiert werden, dass die dem Studi-

engang zugrunde liegenden Modelle und Konzepte der „Expressive Arts“ 

eine besondere methodische Variante von Coaching darstellen. Weitere 

Ansätze und Strömungen sollten in Abgrenzung dazu ebenfalls thematisiert 

werden.  

- In einem Vorgespräch sollten das ungeregelte Berufsbild verbunden mit den 

zu erwartenden Berufschancen in diesem innovativen Feld thematisierst 

werden.  

- Die Evaluationsergebnisse des Studiengangs sollten systematisch, transpa-

rent und aussagekräftig aufbereitet und dargestellt werden, um hieraus 

nachvollziehbar Maßnahmen ableiten zu können. 
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4 Beschluss der Akkreditierungskommission 

Beschlussfassung der Akkreditierungskommission vom 24.09.2015 

Beschlussfassung vom 24.09.2015 auf Grundlage der Antragsunterlagen und 

des Bewertungsberichts inklusive Gutachten der Vor-Ort-Begutachtung, die am 

21.07.2015 stattfand. 

Die Akkreditierungskommission der AHPGS diskutiert die Verfahrensunterlagen 

und das Votum der Gutachtenden. 

Die Akkreditierungskommission fasst folgenden Beschluss: 

Akkreditiert wird der in Vollzeit und Teilzeit angebotene konsekutive Master-

Studiengang „Coaching und Systementwicklung“, der mit dem Hochschulgrad 

„Master of Arts“ (M.A.) abgeschlossen wird. Der angebotene Studiengang 

umfasst 120 Credit Points (CP) nach dem ECTS (European Credit Transfer 

System) und startet erstmals zum Wintersemester 2015/2016. Er sieht eine 

Regelstudienzeit von vier Semestern in Vollzeit bzw. sechs Semestern in Teil-

zeit vor. 

Die erstmalige Akkreditierung erfolgt für die Dauer von fünf Jahren und endet 

gemäß Ziff. 3.2.4 der „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und 

für die Systemakkreditierung” (Drs. AR 20/2013 i. d. F. vom 20.02.2013) am 

30.09.2020. 

Für den Master-Studiengang werden folgende Auflagen ausgesprochen:   

1. Das Studiengangskonzept ist im Hinblick auf die formulierten Qualifikati-

onsziele zu überarbeiten: Der fachliche Schwerpunkt Systementwicklung 

im Studiengang sollte entweder ausgebaut oder der künstlerische Schwer-

punkt im Studiengangstitel deutlich werden. (Kriterium 2.1)  

1. Die Studienordnung und die Prüfungsordnung sind nach der Genehmigung 

einzureichen. Die Prüfungsordnung ist einer Rechtsprüfung zu unterziehen. 

(Kriterium 2.5)   

2. Die Besetzung der ausgeschriebenen Professur im Umfang von 0,5 VZÄ ist 

anzuzeigen. (Kriterium 2.7)  

Rechtsgrundlage der Auflagenerteilung sind die „Regeln für die Akkreditierung 

von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ (Drs. AR 20/2013 

i. d. F. vom 20.02.2013). 
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Die Umsetzung der Auflagen muss gemäß Ziff. 3.1.2 bis 24.06.2016 erfolgt 

und entsprechend nachgewiesen sein. 

Gemäß Ziff. 3.5.2 der „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und 

für die Systemakkreditierung” (Drs. AR 20/2013 i. d. F. vom 20.02.2013) wird 

die Hochschule darauf hingewiesen, dass der mangelnde Nachweis der Aufla-

generfüllung zum Widerruf der Akkreditierung führen kann.  

Die Akkreditierungskommission unterstützt darüber hinaus die im Gutachten 

formulierten Empfehlungen. 


